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Notare haben strenge Verschwiegenheitspflicht / Nur einige
Behorden haben Recht auf Auskunft

Wer zum Notar geht, kann darauf vertrauen, dass sein Testament, samtliche
beurkundete Vertrage, Verfiigungen oder Vollmachten im Original sicher aufbewahrt
werden. Fiir die Beteiligten haben diese Dokumente meist eine erhebliche
wirtschaftliche Bedeutung. Notare sind neutral, unparteilich und gegeniiber allen zur
strengen Verschwiegenheit verpflichtet. Manchen Behoérden miissen sie aber
bestimmte Dokumente offenlegen. Fiir die Polizei oder Staatsanwaltschaft bleiben die
Informationen allerdings versperrt.

Mitteilungspflicht gegeniiber Amtern

Zu den Behorden, die auf die sogenannte Amts- und Rechtshilfe des Notars angewiesen sind,
zahlt das Finanzamt - allerdings nur dann, wenn es um die Festsetzung von Grunderwerbs-,
Erbschafts- und Schenkungs- oder sonstigen Steuern geht. Auch das Standes- und Jugendamt hat
bei Familien- oder Erbsachen ein Recht auf die Ausfertigung von Urkunden. Weitere Behorden
sind der Gutachterausschuss fir Immobiliengeschafte und das Handelsregister nach Grindung
einer Kapitalgesellschaft oder nach der Abtretung von Geschaftsanteilen. Oftmals ist es auch im
Zuge eines Grundstlckskaufvertrages notwendig, die jeweilige Gemeinde zu informieren, da
dieser ein Vorkaufrecht zustehen kann.

Die Verschwiegenheitspflicht gilt auBerdem nicht gegeniber notariellen Aufsichtsbehdrden, wenn
dem Notar ein Verstol8 gegen seine Berufspflichten vorgeworfen wird.

Absolutes Stillschweigen gegeniiber Dritten

Ansonsten unterliegen Notare - ebenso wie ihre Mitarbeiter - einer sehr strengen beruflichen
Schweigepflicht. Diese gilt auch dann, wenn Dritte im Falle eines Rechtsstreits ein berechtigtes
Interesse haben sollten, die Urkunden einzusehen. Auch Strafverfolgungsbehorden, insbesondere
Polizei oder Staatsanwaltschaft, haben weder ein Recht auf Auskunft, noch auf eine Ausfertigung
der Urkunde - es sei denn alle Beteiligten stimmen dem zu, oder es existiert ein richterlicher
Durchsuchungsbeschluss. Sollte sich der Notar nicht daran halten, macht er sich strafbar. Ein
VerstolR gegen die Verschwiegenheitspflicht zieht ernsthafte disziplinarische Konsequenzen nach
sich.

Recht auf Einsicht nur mit Zustimmung

AuBer den Unterzeichnern der Urkunde darf nur ein sehr enger und ausgewahlter Kreis Einblick
in die Dokumente oder aber eine Ausfertigung erhalten. Dazu zahlen beispielsweise Erben,
Bevollmachtigte oder Unternehmensnachfolger nach einer Umwandlung. Mitunter haben auch
gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter ein Anrecht darauf.

Andere Personen erhalten nur dann Informationen zu den Dokumenten, wenn die Unterzeichner
in der Urkunde selbst oder in einer besonderen Erkldrung den Kreis der Berechtigten
ausdrucklich erweitern.

Wer sich von einem Notar Uber dieses Thema beraten lassen mochte, findet diese im Internet
unter www.notar.de.

AzetPR
International Public Relations GmbH
Consulting / Editorial Services

Seite 1 von 2


http://49w7.mj.am/link/49w7/xw9tr5m7y2jm/1/QuPgHBf5EwV9K9T_Xv1UgQ/aHR0cDovL3d3dy5ub3Rhci5kZQ
https://www.assekuranz-info-portal.de/

Andrea Zaszczynski
WrangelstraBe 111
20253 Hamburg

Telefon: 040/41 32 70-30
Fax: 040/41 3270-70

www.azetpr.com

Seite 2 von 2

www.assekuranz-info-portal.de
10.02.2016


http://49w7.mj.am/lnk/AEMAEECjrGIAAAAAAAAAAGNqgosAAP-NbmIAAAAAAASEvgBXhNYJ1Fa-Xan5TJS1DIwkP-5RKgAEU8I/5/czOfrPWGbbjqZjmLfSW-mw/aHR0cDovL3d3dy5hemV0cHIuY29t
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Notare haben strenge Verschwiegenheitspflicht / Nur einige Behörden haben Recht auf Auskunft

